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INTERNATSBETREUER: 
 
BETREUERTELEFON bei Rezeption: DW 50 
 
VORWORT: 
 
Tagtäglich stellen wir unser Verhaltensbild zur Ansicht und 
werden beurteilt. Entsprechendes Verhalten in der 
Gesellschaft erleichtert den Umgang mit Mitmenschen und 
öffnet viele Türen auf dem Lebensweg. 
 
Nicht nur für das Berufsleben ist die Einhaltung gewisser 
Formen unentbehrlich! 
Auch im privaten Rahmen haben „Auskenner“ mit den 
richtigen Verhaltensformen mehr Selbstbewusstsein und 
Sicherheit, egal ob im Freundeskreis oder in fremder 
Umgebung. 
Dazu gehören alltägliche Kleinigkeiten: richtiges Grüßen, 
respektvoller Umgang mit seinem Gegenüber, ein 
Mindestmaß an Tischmanieren, die Körperhaltung etc. 
 
 
Das Image der Bauwirtschaft hat sich in den vergangenen 
Jahren stark verbessert. Ein Erfolg, den wir engagierten 
Lehrlingen wie Ihnen verdanken! 
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1.1 Der Lehrling im Internat 
 
1.1.1 Tagesablauf 
 
06:00 Uhr Wecken (Montag: 07:00 Uhr!) 
06:30 Uhr Zimmerabnahme durch Lehrlingsbetreuer 

(Betten müssen ordentlich gemacht und 
Zimmer aufgeräumt sein) 

Frühstück 
 
06:45 Uhr Aufbruch zur Lehrlingsausbildung 

(Rauchverbot am Weg dorthin! 
Rauchmöglichkeit für über 18-Jährige im 
Gemeinschaftsgebäude auf der 
Raucherterrasse.) 

11:45 Uhr Mittagessen (11:30 Uhr in der Wintersaison) 
17:10 Uhr Unterrichtsschluss 
17:15 Uhr Abendessen 
 
17:15 Uhr  
bis 19:45 Uhr Freizeit  

(Wichtig: Vor dem Ausgang beim Betreuer 
abmelden und Name ins Ausgangsblatt 
eintragen!) 

21:45 Uhr Auf Zimmer 
22.00 Uhr Nachtruhe 
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1.2 Ordnung 
 
1.2.1 Auf den Zimmern 
 

Die Zimmer müssen von morgens bis abends einen 

geordneten Zustand aufweisen. Daher ist es notwendig, dass 

vor Unterrichtsbeginn bis spätestens 06:15 Uhr die Betten 

gemacht, die Schreibtische geordnet und die Zimmer 

insgesamt aufgeräumt werden. Wäsche und Kleidungsstücke 

werden in Schränken und Kommoden untergebracht. Das 

Inventar ist schonend zu behandeln.  
 
1.2.2 Schäden: 
 

Angerichtete Schäden müssen unverzüglich gemeldet 

werden. Für Schäden, die an Decken, Wänden, Fußböden, 

Türen und dergleichen verursacht werden, haftet der 

jeweilige Lehrling bzw. der gesetzliche Vertreter. In allen 

Fällen, in denen der Schadensverursacher nicht festgestellt 

werden kann, haften die Zimmerbewohner. In besonderen 

Fällen, sofern diese sich auf die gemeinsam genutzten 

Räume (Flure und Gemeinschaftsräume) beziehen und kein 

Schadensverursacher festgestellt werden kann, ist ein 

Umlageverfahren möglich.  
Die verursachten Schäden werden dementsprechend 
dem/den Schuldigen in Rechnung gestellt. 
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1.2.3 Brandmeldeanlage 
 
Im gesamten Gebäude der BAUAkademie BWZ OÖ befinden 
sich Brandmeldeanlagen. Diese aktivieren sich bei 
Manipulation, aber auch durch Hitze, Rauch sowie 
übermäßigem Hantieren mit Sprays und Gasen. Bei 
fahrlässigem bzw. mutwilligem Auslösen des Feueralarms 
wird der Feuerwehreinsatz direkt an den Lehrling verrechnet. 
KOSTEN: 1.000,00 EUR 
 
1.2.4 Verhalten im Brandfall 
 
Behalten Sie Ruhe und verlassen Sie sofort den Raum. 
Folgen Sie den Fluchtwegen und suchen Sie den 
Sammelplatz im Freien beim Obelisk neben den oberen 
Parkplätzen auf.  
 
1.2.5 Bei Tisch 
 

Während des Essens ist für jeden Lehrling die Wahrung der 

Tischordnung und der allgemeinen Tischsitten 

selbstverständlich. Besonders wird von den Lehrlingen 

erwartet, dass sie sich pünktlich, sauber und in 

angemessener Kleidung zu den Mahlzeiten einfinden. 

Arbeitsgewand, Arbeitsschuhe wie Arbeitsmaterialien werden 

nicht mit in den Speisesaal gebracht, sondern in der 

Garderobe im Gemeinschaftsgebäude abgelegt. 
 
Das Mitnehmen und Verzehren von Speisen (z.B. Pizza, 
Fastfood, …) auf den Zimmern ist nicht gestattet. Diese 
bitte im Restaurant zu sich nehmen.  
Die Pizzakartons müssen von den Lehrlingen selber entsorgt 
werden (mit Küchenpersonal abklären). 
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1.3 Freizeit und Freizeitprogramm 
  
 

Die Zeit nach dem Abendessen steht den Lehrlingen zur 

freien Verfügung.  

Für die Freizeitgestaltung bietet das Internat im 

Freizeitbereich jedem Lehrling zahlreiche Möglichkeiten: 
o Squashbox (kostenlos) 
o Tischtennis(kostenlos) 
o Billard (€ 1,00/Spiel), Tischfußball (€ 0,50/Spiel), 

   Dart (€ 1,00/Spiel), Spielautomaten 
o Fitnessgeräte 
 
Das benötigte Equipment kann sich der Lehrling kostenlos 
ausleihen. Für Schäden an Equipment sowie an Decken, 
Wänden, Fußböden, Türen und dergleichen haftet der 
jeweilige Lehrling. 
 
Für den 
o Indoorklettergarten inkl. Boulderwand sowie 
o die 2 Kegelbahnen (€ 1,00/pro Bahn/pro 15 Minuten) 

muss man sich beim zuständigen Lehrlingsbetreuer 

anmelden. 
 
 
1.4 Vorbereitung zur Nachtruhe 
 
Jeder Lehrling muss ab 21:45 Uhr in seinem Zimmer sein. 
Hausschuhe werden im Vorraum abgestellt und die Kleidung 
über den Sessel gehängt. 
Um 22:00 Uhr liegt jeder in seinem Bett. Bis 22.30 Uhr 
darf das Radio auf Zimmerlautstärke eingeschaltet sein. 
Nachher muss das Licht abgedreht werden und absolute 
Nachtruhe herrschen. 
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1.5 Elektrische Geräte 
 
Das Mitbringen von elektrischen Geräten wie Kühlschränke, 
Herdplatten, Mikrowellen u.ä. ist aus feuerpolizeilichen 
Gründen grundsätzlich untersagt.  
 
1.6 Wertgegenstände 
 
Generell gilt, dass die BAUAkademie BWZ OÖ keinerlei 
Haftung für Wertgegenstände jeglicher Art übernimmt. 
 
1.7 Suchtprävention 
 
Das Mitbringen und Konsumieren jeglicher Art von 
Suchtmittel ist strengstens untersagt. Bei Missachtung 
kommt es zur fristlosen Entlassung aus dem Unterricht und 
wird zur Anzeige gebracht. 
 
1.7.1. Alkohol 
 
Generell gilt in der BAUAkademie BWZ OÖ für unsere 
Lehrlinge (interne VA) strengstes Alkoholverbot - unabhängig 
von Lehrjahr und Alter! 
 
Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss der Ausbildung! 
 
1.7.2. Zigaretten 
 
Das Rauchen ist erst ab dem 18. Lebensjahr gestattet (siehe 
aktuelles Jugendschutzgesetz). 
 
Generell gilt striktes Rauchverbot in den Räumlichkeiten der 
BAUAkademie BWZ OÖ. 
 
Rauchen in der Früh: 
 

o Im Gemeinschaftsgebäude auf der Raucherterrasse 
 

Rauchen am Abend: 
 

o Dafür vorgesehener Raucherbereich: 
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   Außenbereich Terrasse (Innenhof Wintergarten)  
   Lehrlingseingang 
 

1.8 Verstöße gegen die Hausordnung 
 
1. Mündliche Verwarnung 
2. Schriftliche Verwarnung 
3. Ausschluss aus dem Internat 
 

Bei groben Überschreitungen ist auch ein sofortiger Ausschluss 
möglich! 
 
Jede schriftliche Verwarnung geht in Kopie an den Lehrbetrieb! 
 
 
 
1.9 Abreise  
 
 Abend vor Abreise 

Die Zimmerkarten werden bei der abendlichen 
Zimmerkontrolle abgesammelt. 

 
Am Morgen der Abreise 

Jeder Lehrling hat sein Zimmer sauber zu hinterlassen 
(Müll in die Mistkübel, leere Glasflaschen werden 
hinuntergetragen). Die Betten sind abzuziehen 
(Leintuch, Kopfpolsterüberzug und Deckenbezug) und 
beim dafür vorgesehenen Wäscheabwurfschacht 
hinunterzuwerfen. Das Zimmer wird ab 06:15 Uhr 
begutachtet und abgenommen. Erst danach darf das 
Zimmer mit dem gesamten Gepäck verlassen und 
Frühstücken gegangen werden. Während des 
Frühstücks kann das Gepäck am Rande des Ganges 
oder bei der Rezeption im Erdgeschoss deponiert 
werden. Danach muss es zur Ausbildung mitgenommen 
oder anderweitig (zB Auto) verstaut werden. 
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Müllentsorgung 

Glasflaschen bitte nicht in den Restmüll werfen. Diese 
bitte in die dafür vorgesehenen Gitterboxen neben dem 
Getränkeautomaten zurückbringen.  
 
Verwahrungsbedingungen 

Verwahrung von Eigentum der Gäste nach Abreise. 
Nach der Abreise werden hinterlassene Gegenstände 
ein Monat in unserem „Lost&Found“ Archiv aufbewahrt 
und danach entsorgt, sollte sich kein Besitzer bei uns 
melden.  

 
 
Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt! 
 
 
 

 
Harald Kopececk, MBA 
Leiter der BAUAkademie BWZOÖ 


